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Amtsblatt
der
Freien Hansestadt Bremen

2025 Verkindet am 5. November 2025 Nr. 194

Neufassung der Bremischen Klarstellungen und Abweichungen
von der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
des Deutschen Institutes fur Bautechnik
(Einfuhrungserlass MVV TB)

Vom 3. November 2025

Entsprechend Ziffer 4 der Bremischen Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (BremVVTB) vom 24. Oktober 2024 (Brem.ABI. Nr. 261, S. 1294) gibt
die oberste Bauaufsichtsbehorde als Anlage bekannt:

1. Allgemeines

Dieser Einfuhrungserlass bezieht sich auf die Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) Ausgabe 2025/1, veroéffentlicht
durch das Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) am 20. Mai 2025, die
entsprechend der BeschlUsse der Gremien der Bauministerkonferenz
(ARGEBAU) sechs Monate nach Veroffentlichung in Landesrecht umzu-
setzen ist.

Die MVV TB 2025/1 ist entsprechend § 85 Absatz 5 Satz 2 der Bremischen
Landesbauordnung (BremLBO) vom 29. Mai 2024 (Brem.GBI. S. 270, ber.
380), zuletzt berichtigt am 24. Juni 2024 (Brem.GBI. 381) i.V.m. der
BremVVTB unmittelbar anzuwenden, soweit sich aus den nachfolgenden
Anderungen und Erganzungen nichts anderes ergibt.

Die Bezlge in der MVV TB auf die Regelungen der Musterbauordnung
(MBO) sind jeweils analog auf das gleichlautende Landesrecht nach der
BremLBO zu Ubertragen. Dabei ist abweichend zu berlcksichtigen, dass die
Anforderungen an Technische Baubestimmungen nach § 85a MBO
gleichlautend § 85 der BremLBO entsprechen.

Die Verweise der MVV TB auf die Bauproduktenverordnung, EU-BauPVO
oder BauPVO beziehen sich auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates’.

1 Geandert durch:

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 568/2014 der Kommission vom 18. Februar 2014, L 157 76 27.5.2014;
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014, L 159 41 28.5.2014;
Verordnung (EU) 2019/1020 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 L 169 1 25.6.2019;
Delegierte Verordnung (EU) 2024/2769 der Kommission vom 30. Mai 2024, L 2769 1 28.10.2024;
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Fir die in der MVV TB vorgenommene Aufgabenbeschreibung fur Pruf-
ingenieurinnen, Priufingenieure und Prufsachverstandige gelten die Rege-
lungen der Bremischen Verordnung uber die Prufingenieurinnen, Prifinge-
nieure und Prufsachverstandigen (BremPPV) jeweils in der aktuell geltenden
Fassung.

2. Anderungen und Ergidnzungen der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB)

2.1. Anderungen und Ergidnzungen im Teil A der Muster-
Verwaltungsvorschrift

In Teil A der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
gelten fur die Freie Hansestadt Bremen folgende Anderungen und Ergan-
zungen:

- zu Anlage A 1.2.1/3 - DIN EN 1991-1-2 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-2/NA

1. Absatz 1 Satz 5 der Anmerkung wird wie folgt geandert:

,Dazu ist im Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben, wes-
halb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzu-
stellen, dass (und weshalb) das gewahlte Brandmodell fir das
Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangslaufig verbundene
eingeschrankte Nutzung der Anlage (z.B. aufgrund begrenzter
Brandlasten) sichergestellt werden soll (§ 67 Absatz 1 BremLBO,
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 BremBauVorlV).”

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geandert:

,Fur den Nachweis der Standsicherheit (§ 10 Absatz 1
BremBauVorlV) sind die fur die Beurteilung der Brandeinwirkungen
erforderlichen Unterlagen, insbesondere fur die Ermittlung der
thermischen Einwirkungen und die bemessungsrelevanten Brand-
szenarien einschlieldlich der entsprechenden Bemessungsbrande,
als zusatzliche Bauvorlage (§ 1 Absatz 8 BremBauVorlV) vorzu-
legen.”

3. Absatze 3 und 4 werden wie folgt geandert:

»(3) Fur den Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BremBauVorlV)
ist in den Bauvorlagen auch darzustellen, wie die nach Naturbrand-
modellen bemessenen Bauteile des Tragwerks mit den erforder-
lichen (klassifizierten) raumabschlielienden Bauteilen (wie Brand-
und Trennwande, Decken, Wande notwendiger Treppenraume und
Flure) zu einem geeigneten Brandschutzkonzept zusammengefuhrt
werden sollen. Dazu gehoéren auch Aussagen zu den Anschlissen
brandschutztechnisch unterschiedlich bemessener Bauteile. Die

Berichtigt durch:
Berichtigung, ABI. L 103 vom 12.4.2013, S. 10 (305/2011);
Berichtigung, ABI. L 92 vom 8.4.2015, S. 118 (568/2014).
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Anforderungen der BremLBO sowie der Technischen Baubestim-
mungen an raumabschliellende Bauteile bleiben unberuhrt.

(4) Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Tragwerks ist fur die Durch-
fuhrung wirksamer Loscharbeiten von wesentlicher Bedeutung. Vor
der Entscheidung uber die Abweichung/Erleichterung ist die
zustandige Berufsfeuerwehr im Hinblick auf die Belange des
abwehrenden Brandschutzes zu horen; § 27 Absatz 1 BremPPV
bleibt unberahrt.”

zu Anlage A 1.2.1/4 - DIN EN 1991-1-3 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-3/A1 und DIN EN 1991-1-3/NA

zu 1.: Bremen und Bremerhaven liegen in der Schneelastzone 2.

zu 2.: Bremen und Bremerhaven sind mit der FulRnote als ,Nord-
deutsches Tiefland“ gekennzeichnet.

zu Anlage A 1.2.1/5 - DIN EN 1991-1-4 in Verbindung
mit DIN EN 1991-1-4/NA

zu 2.: Bremen liegt in der Windzone 3 und Bremerhaven in der Wind-
zone 4.

zu Anlage A 1.2.9/1 - DIN 4149
zu 2.: Bremen und Bremerhaven sind keiner Erdbebenzone zugeordnet.
zu A 2.2.1.12 | Muster-Feuerungsverordnung

1. § 11 Absatz 5 Satz 4 gilt mit der MaRgabe, dass fur bestehende
Brennstofflagerraume fur Holzpellets die Anforderungen nach Satz 1
und Satz 2 ab dem 9. Februar 2021 zu erfullen sind.

2. § 13 Absatz 2 gilt mit der Malkgabe, dass zustandige Behdrden im
Sinne der Vorschriften nach § 13 Absatz 1 die unteren Bauaufsichts-
behodrden sind.

zu A 2.2.2.1 / Muster-Garagen- und Stellplatzverordnung
1. § 5 Absatz 6 wird wie folgt geandert:

,(6) In allgemein zuganglichen Mittel- und Gro3garagen mussen
mindestens

1. 3 Prozent der Gesamteinstellplatze, mindestens jedoch 2 Ein-
stellplatze, ausschliellich flr die Benutzung durch Menschen
mit Behinderungen und

2. 3 Prozent der Gesamteinstellplatze, mindestens jedoch 2 Ein-
stellplatze, ausschliel3lich fur die Benutzung durch Personen
mit Kleinkindern
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vorbehalten sein; diese sind als solche kenntlich zu machen. Sie
mussen barrierefrei erreichbar sein und sollen in der Nahe der Auf-
zuge angeordnet sein.”

2. § 5 Absatz 7 wird wie folgt hinzugefugt:

,(7) In allgemein zuganglichen Grol3garagen mussen mindestens
10 Prozent der Gesamteinstellplatze ausschlieRlich der Benutzung
durch Frauen vorbehalten sein (Fraueneinstellplatze). Frauenein-
stellplatze durfen auch von Menschen mit Behinderungen benutzt
werden, die Uber eine Parkerleichterung auf Grundlage der Stralen-
verkehrsordnung verflugen. Fraueneinstellplatze sind unter Hinweis
auf die Berechtigung nach Satz 2 als solche zu kennzeichnen. Sie
sind so anzuordnen, dass in der Garage moglichst nur kurze Ful3-
wege zuruckgelegt werden mussen. Im Bereich der Fraueneinstell-
platze sollen gut sichtbare Alarmmelder in ausreichender Zahl ange-
bracht sein. Fraueneinstellplatze und die zu ihnen fihrenden Ful3-
wege, Treppenraume und Aufzige sollen von einer Aufsichtsperson
eingesehen oder durch Videokameras Uberwacht werden konnen.”

3. § 5 Absatz 8 wird wie folgt hinzugefugt:
Die Absatze 1 bis 7 gelten nicht fur automatische Garagen.
4. § 17 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geandert:

Die Lage der Einspeise- und Entnahmestellen ist im Einvernehmen
mit der zustandigen Berufsfeuerwehr festzulegen.

5. § 17 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:

Die Art der Feuerléschanlage ist im Einzelfall im Benehmen mit der
zustandigen Berufsfeuerwehr festzulegen.

6. § 22 Absatz 2 wird wie folgt hinzugefligt:

FUr geschlossene Mittel- und Grol3garagen sind auf Verlangen der
unteren Bauaufsicht Feuerwehrplane anzufertigen, mit der
zustandigen Berufsfeuerwehr abzustimmen und dieser zur
Verfligung zu stellen.

zu Anlage A 4.2/2 - DIN 18040-1; Barrierefreiheit von 6ffentlich
zuganglichen baulichen Anlagen

Die Einflhrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile
baulicher Anlagen, die nach § 50 Absatz 2, 3 und 4 der Bremischen
Landesbauordnung barrierefrei sein mussen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu
beachten:

1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einflhrung ausgenommen.
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2. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 genannten Schutzziele, Hinweise und
Beispiele sollten berticksichtigt werden, und kénnen im Einzelfall ver-
bindlich festgelegt werden. In diesen baulichen Anlagen sind neben
Rettungswegen im Sinne von § 33 der Bremischen Landesbau-
ordnung zusatzliche bauliche MalRnahmen fur die Selbstrettung von
Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl dann erforderlich, wenn
die Anlage oder Teile davon von diesem Personenkreis uberdurch-
schnittlich, bezogen auf den Bevolkerungsanteil der Behinderten,
genutzt werden. Anderenfalls genugen betriebliche MaRnahmen, die
die Rettung mittels fremder Hilfe sicherstellen.

3. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet
werden.

4. Mindestens ein Toilettenraum fur Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 ent-
sprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich
ein offentlich zuganglicher Bereich uber mehr als zwei Geschosse,
ist die Anzahl der Toilettenrdume bedarfsgerecht zu erhéhen und
gleichmalig verteilt anzuordnen, mindestens ist aber ein zweiter
Toilettenraum anzuordnen.

5. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stell-
platze fur Benutzer missen Abschnitt 4.2.2 Satze 1 und 2 ent-
sprechen. Weitergehende landesrechtliche und kommunale Rege-
lungen bleiben unberihrt.

6. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplatze in
Versammlungsraumen mit festen Stuhlreihen mussen Abschnitt 5.2.1
entsprechen; sie konnen auf die nach § 51 der Bremischen Landes-
bauordnung i.V.m. § 10 Absatz 7 der Muster-Versammlungsstatten-
verordnung (MVStattV) erforderlichen Platze fur Rollstuhlbenutzer
angerechnet werden.

7. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6, 7 und 8 festgelegte Achs-
mal} der Greifhdhe fur Tardricker und Griffe ist grundsatzlich nur bei
den Turen zu den barrierefreien Sanitarraumen auszufuhren. Die
Greifhdhe aller anderen Turen kann in Abhangigkeit von der Nutzung
mit Blick auf den Nutzerkreis des offentlich zuganglichen Bereichs
zwischen 85 cm und 105 cm festgelegt werden.

Hinweise:

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der
Einflhrung nicht erfasst.

Die DIN 18040 Teil 1 erlangt 6ffentlich-rechtliche Verbindlichkeit nur nach
MalRgabe dieser Technischen Baubestimmung. Es wird jedoch empfoh-
len, weitergehende Barrierefreiheit durch die Berucksichtigung auch der
von der bauaufsichtlichen Einfuhrung ausgenommenen Abschnitte her-
zustellen.
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Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um o6ffentliche Gebaude des
Landes oder der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven handelt, fur
die die weitergehenden baulichen Anforderungen an die Barrierefreiheit
nach § 8 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes
(BremBGG) vom 18. Dezember 2018 (Brem.GBI. S. 608) zu beachten
sind, dessen Vollzug in Klrze durch die im Amtsblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen bekanntzumachende ,Richtlinie Barrierefreiheit 6ffentlicher
Gebaude des Landes und der Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven® des Senators fur Finanzen konkretisiert werden soll.

- zu Anlage A 4.2/3 - DIN 18040-2; Barrierefreiheit im Wohnungsbau
Die Einfuhrung bezieht sich auf

a) Wohnungen und Wohnnutzungen, soweit sie nach § 50 Absatz 1
Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung barrierefrei und nach
§ 50 Absatz 1 Satz 3 der Bremischen Landesbauordnung zusatzlich
rollstuhlgerecht (R-Wohnungen) sein missen.

b) Wohnungen und Aufzlige, soweit sie nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der
Bremischen Landesbauordnung stufenlos erreichbar sein mussen.

c) Beherbergungsraume einschlieRlich der zugehdrigen Sanitarraume,
soweit sie nach § 11 der entsprechend Ziffer A 2.2.2.2 als Tech-
nische Baubestimmung eingefihrten Muster-Beherbergungsstatten-
verordnung (MVStattV) barrierefrei sein mussen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu
beachten:

1. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kenn-
zeichnung ,R" sind von der Einfuhrung ausgenommen. Die
Ausnahme gilt nicht fur Wohnungen, die nach § 50 Absatz 1 Satz 3
BremLBO vollstandig mit dem Rollstuhl zuganglich und nutzbar sein
mussen (sog. ,R-Wohnungen®).

2. Fur Wohnungen nach § 50 Absatz 1 der Bremischen Landesbau-
ordnung genugt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums
Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.

3. Fur die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der
Bremischen Landesbauordnung genugt es, wenn Eingange
Abschnitt 4.3.3.2 Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflachen an Turen
Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen.

4. Fur Beherbergungsraume, die einschlielich der zugehdrigen Sani-
tarraume den Grundanforderungen an barrierefrei nutzbare Woh-
nungen entsprechen mussen, gilt Abschnitt 5 ohne Anforderungen
mit der Kennzeichnung ,R".

5. Fur Beherbergungsraume, die einschliel3lich der zugehdrigen Sani-
tarraume barrierefrei und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar
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sein mussen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der Kenn-
zeichnung ,R". Zusatzlich muss das WC-Becken beidseitig anfahrbar
sein; bei mehr als einem Beherbergungsraum fur uneingeschrankte
Rollstuhlnutzung kénnen die Zugangsseiten fur die WC-Becken
abwechselnd rechts oder links vorgesehen werden. In der Nahe des
WC-Beckens muss eine Notrufanlage vorgesehen werden. Abwei-
chend von Abschnitt 5.5.1 sind Stutz- und/oder Haltegriffe neben
dem WC-Becken sowie im Bereich der Dusche schon bei der Errich-
tung vorzusehen — dabei kann es sich auch um Ausfuhrungen
handeln, die bei Bedarf angebracht werden.

Hinweise:

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der
Einflhrung nicht erfasst.

Die DIN 18040 Teil 2 erlangt 6ffentlich-rechtliche Verbindlichkeit nur nach
MaRgabe dieser Technischen Baubestimmung.

Von der Ruckausnahmeklausel nach § 50 Absatz 1 Satz 4 der
Bremischen Landesbauordnung wird bis auf weiteres kein Gebrauch
gemacht.

Daruber hinaus ist es notwendig, eine weitergehende Barrierefreiheit
durch die Berlcksichtigung auch der von der bauaufsichtlichen Ein-
fuhrung ausgenommenen Abschnitte und R-Anforderungen herzustellen,
insbesondere, wenn Wohnungen fur eine barrierefreie und uneinge-
schrankte Rollstuhlnutzung beauftragt worden sind.

Anderungen und Ergidnzungen im Teil B der Muster-Verwaltungsvor-
schrift

In Teil B der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
gelten flr die Freie Hansestadt Bremen folgende Anderungen und Ergan-
zungen:

- zu Anlage B 2.1/2 — DIN EN 13814
Ziffer 5 wird wie folgt geandert:

,9. Anstelle der nachfolgend von der EinflUhrung ausgenommenen
Abschnitte der Norm gelten die Anforderungen der Bremischen Richt-
linie Gber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (BremFIBauR) vom
8. August 2011 (Brem.ABI. S. 1205)."

Anderungen und Ergidnzungen im Bezugsquellennachweis der Muster-
Verwaltungsvorschrift

Im Bezugsquellennachweis der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen werden fur die Freie Hansestadt Bremen folgende Nach-
weise erganzt:
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- Bremische Verordnung Uber die Prufingenieurinnen, Prufingenieure und
Prufsachverstandigen (BremPPV) vom 14. Marz 2025 (Brem.GBI. 2025,
S. 73), zuletzt geandert durch Bekanntmachung vom 29. August 2025
(Brem.ABI. S. 736)

- Bremische Richtlinie Uber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
(BremFIBauR) vom 8. August 2011 (Brem.ABI. S. 1205)

Inkrafttreten

Dieser EinfUhrungserlass tritt nach Ziffer 5 der Bremischen Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen am 20. November 2025 in Kraft und ersetzt die
bisherige Bekanntmachung vom 5. Marz 2025 (Brem.ABI. S.323).

Bremen, 3. November 2025

Die Senatorin fiir Bau, Mobilitat
und Stadtentwicklung

Freie

&
NG Hansestadt jpterzeichnet von: Senatskanzlei Bremen



	Neufassung der Bremischen Klarstellungen und Abweichungen  von der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  des Deutschen Institutes für Bautechnik  (Einführungserlass MVV TB)
	1. § 11 Absatz 5 Satz 4 gilt mit der Maßgabe, dass für bestehende Brennstofflagerräume für Holzpellets die Anforderungen nach Satz 1 und Satz 2 ab dem 9. Februar 2021 zu erfüllen sind.
	2. § 13 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass zuständige Behörden im Sinne der Vorschriften nach § 13 Absatz 1 die unteren Bauaufsichtsbehörden sind.
	1. § 5 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	2. § 5 Absatz 7 wird wie folgt hinzugefügt:
	3. § 5 Absatz 8 wird wie folgt hinzugefügt:
	4. § 17 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
	Die Lage der Einspeise- und Entnahmestellen ist im Einvernehmen mit der zuständigen Berufsfeuerwehr festzulegen.
	5. § 17 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	Die Art der Feuerlöschanlage ist im Einzelfall im Benehmen mit der zuständigen Berufsfeuerwehr festzulegen.
	6. § 22 Absatz 2 wird wie folgt hinzugefügt:
	1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen.
	2. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 genannten Schutzziele, Hinweise und Beispiele sollten berücksichtigt werden, und können im Einzelfall verbindlich festgelegt werden. In diesen baulichen Anlagen sind neben Rettungswegen im Sinne von § 33 der Bremischen...
	3. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.
	4. Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich ein öffentlich zugänglicher Bereich über mehr als zwei Geschosse, ist die Anzahl der Toilettenräume bedarfsgere...
	5. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. Weitergehende landesrechtliche und kommunale Regelungen bleiben unberührt.
	6. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die nach § 51 der Bremischen Landesbauordnung i.V.m. § 10 Absatz 7 der Muster-Versammlun...
	7. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6, 7 und 8 festgelegte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker und Griffe ist grundsätzlich nur bei den Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen Türen kann in Abhäng...
	a) Wohnungen und Wohnnutzungen, soweit sie nach § 50 Absatz 1 Satz 1 der Bremischen Landesbauordnung barrierefrei und nach § 50 Absatz 1 Satz 3 der Bremischen Landesbauordnung zusätzlich rollstuhlgerecht (R-Wohnungen) sein müssen.
	b) Wohnungen und Aufzüge, soweit sie nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der Bremischen Landesbauordnung stufenlos erreichbar sein müssen.
	c) Beherbergungsräume einschließlich der zugehörigen Sanitärräume, soweit sie nach § 11 der entsprechend Ziffer A 2.2.2.2 als Technische Baubestimmung eingeführten Muster-Beherbergungsstättenverordnung (MVStättV) barrierefrei sein müssen.

	1. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ sind von der Einführung ausgenommen. Die Ausnahme gilt nicht für Wohnungen, die nach § 50 Absatz 1 Satz 3 BremLBO vollständig mit dem Rollstuhl zugänglich und nutzbar ...
	2. Für Wohnungen nach § 50 Absatz 1 der Bremischen Landesbauordnung genügt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.
	3. Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Absatz 4 Satz 4 der Bremischen Landesbauordnung genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 4.3.3.2 Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen an Türen Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen.
	4. Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume den Grundanforderungen an barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen müssen, gilt Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“.
	5. Für Beherbergungsräume, die einschließlich der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein müssen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“. Zusätzlich muss das WC-Becken beidse...
	Hinweise:
	Inkrafttreten


		2025-11-04T12:45:01+0100




